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 Veröffentlicht am 08.09.1964

Norm

AußStrG §14 Abs2 B3

Rechtssatz

Die Frage, ob einem Kinde in seiner künftigen besseren Versorgung die Möglichkeit des Besuches einer bestimmten

Schule zu erö9nen ist, gehört als Vorfrage einer Unterhaltsbemessung als Beurteilung der Bedürfnisse des

Unterhaltsberechtigten zum Bemessungsfragenkomplex. Nach dem Judikat 60 neu = SZ 27/177 ist das Rechtsmittel an

die 3. Instanz dann zulässig, wenn die Anfechtung eine Entscheidung über verfahrensrechtliche Voraussetzungen

betri9t, daß heißt eine Entscheidung, die, ohne Bemessung des Unterhaltes, sich auf eine Verfahrensfrage beschränkt,

nicht aber dann, wenn, wie hier, die Rüge wegen eines angeblichen Mangels des Rekursverfahrens erhoben wird, der

darin gelegen sein soll, daß das Rekursgericht seine im Rahmen der Bemessung des Unterhaltes gefällte Entscheidung

auf Gründe gestützt hat, die vom Rekurswerber nicht geltend gemacht wurden.
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Vgl auch; nur: Die Frage, ob einem Kinde in seiner künftigen besseren Versorgung die Möglichkeit des Besuches

einer bestimmten Schule zu eröffnen ist, gehört als Vorfrage einer Unterhaltsbemessung als Beurteilung der

Bedürfnisse des Unterhaltsberechtigten zum Bemessungsfragenkomplex. (T1) Beisatz: Hier: Frage einer

Hortunterbringung. (T2)
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